
Erhard Denninger 
Neue Rechte im technologischen 
Zeitalter? 

f. 

Man erlaube mir, das Thema .Neue Rechte im technologischen Zeitalter . mit einem 
Fragneichen zu versehen. Damit soll nicht ein vorurteilsvoller Zweitel an der 

ExisTenz solcher - neuen" oder »neu2nigen« Rechte angemeldet werden und schon 
gar nicht ;in der Tatsache, daß die technologische Entwicklung nicht nur unsere 
Lebensbedingungen, sondern mit diesen auch unsere rechtlichen Ordnungen tiet­
greifend umgestaltet. Vielmehr soll das Fragezeichen andeuten, daß dieser Wandel 
eine Vielzahl unbeantworteter Fragen aufwirft, von denen einige hier näher betrach­
tet werden sollen. So wisscn wir z . B. nichts Genaues über Arl und Grad der 
notwendigen Abhängigkeit des rechdichen Wandels vom technischen Wandel. 
Zeichnet dieser jenem eine besrimmte Richtung - mit Notwendigkeit~ - vor oder 
kann die Gesellschaft zwischen mehreren Optionen wählen? Welches Maß an 
Steucrungschancen ergibt sich aus diesem Verhältnis für das Rechtssystem gegen­

über der technologischen Entwicklung - oder behält Emse Forsthof[ mit seiner 

Prognose recht, daß alle selbständigen geistig-politischen KonzcptionCJl an den 
ehernen Sachzwängen der »technischen Realjsation" scheitern werden?' Oder be­
trachtcn wir die Situation des Individuums: Welche Qualität besitzen diese ~ncuen« 
Rechte, welche Funktionen erfüllen sie? Sollen sie dem Einzelnen in erster Linie 
Schutz gewähren oder dienen sie - als »offensive~ Rechte - seiner weiteren 
Entfaltung, seiner noch intensiveren Herrschaft über Natur und Mitwelt? Wie fügen 
sie sich rechts logisch, verfassungstheorctisch und normpraktisch in das überkom­
mene Rechtsbegriffs- und Rechtsschutzsystem ein? Sichern sie dem Einzelnen 
letztlich das notwendige Maß an Freiheit in einer durch und durch verwalteten und 
technisierten Welt oder nicht? Fragen über Fragen, für die mein kleines Fragezei­

chen :Im Anfang als Chiffre steht. 

JJ. 

I. Versuchen wir zunächst, genauer zu fassen, wovon die Rede sein soll. Wenn wir 
feststellen, daß sich unter der Überschrift .. Neue Rechte des technologischen 
Zeitalters- gar keine fest abgegrenzte, homogene Gruppe von Rechtsphänomenen 
versammelt, sondern höchst unterschiedliche Erscheinungen, dann schärft sich 
unser Blick für die NotWend igkeit , d ic Ausgangsfragen schr differenziert anzuge-

I E. Forstholf, Dcr Staat der Induslne~esell sch"{t . ' 97 ', S. )of. 
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hen. Der eine denkt zuerst an die Chancen, auch an die ökonomischen Chancen 
gentechnologischer Experimente und Auswen:ungen, der andere an ihre Gefahren, 
zumal im Bereich der Humangenetik. Ein dritter denkt an die Verwertung dec 
Kernenergie; ein vierter an sein Recht, private Fernsehprogramme auszustrahlen 
und LU verkaufen; ein fLinfrer möchte Manganknollen und andere kostbare Erze 
vom Grunde der Tiefsee . fischen«;' und ein sechster begehrt schlicht den Schutz 
seiner persönlichen Daten gegen elektronisch automatisierte und damit ubiquitare 
Behördenneugier. Das Bundesverfassungsgericht bat hierfLir den Terminus .Recht 
auf informationelle Selbstbestimmung« aus der Literatur Libernommen) und dieses 
Recht sozialerhisch und demokratietheoretisch untermauert. 
Vielfaltig wie die Rechtsobjekte, die *Rechtsgüter. und die Rechtsfunktionen, z. B. 
Herrschaftssicherung oder Verwertung oder Förderung oder Eingriffsabwehr, sind 
auch die anerkannten oder um Anerkennung kämpfenden Rechtssubjekte, die 
potentiellen Reclusinhaber .. neuer Rechee« und die ihnen zugeordneren Pflichtsub­
jekte. Das Zweierschema Staat-Individuum ist brüchig; längst stehen außerdem 
Gruppen, ~ Initiativen«, "Betroffene«, . Allgemeinheiten« und ihre Venrerer sowie 
juristische Kollektive aller Art auf der Bühne . Die herkömmlich lm dualistischen 
Schema orientierte und an klare juristische Zurechnungsendpunkre, Rechts- und 
Haftungssubjekte gewöhnte Verwaltungsrechtsdogmarik kämpft einen verzweifel­
ten, wohl hoffnungslosen K:lmpf, um der fLi!le der Erscheinungen in den neuen, wie 

es heißt: ".mehrpoligen« Verwaltungsbeziehungen Herr zu werden. 
l . Die Komplexität der Fragestellung wird weiterhin deutlich, wenn man nach 

Unterschieden in der Entwicklung auf den verschiedenen Ebenen der Rechtsgel­
tung, nach Abstufungen im Universaliütsanspruch internationaler Regelungen 

fragt. Daß die rasante Entwicklung der modemen Verkehrs- und Kommunikations­
techniken das Bewußtsein für die weltweire Interdependenz nicht nur der politi­

schen und ökonomischen, sondern auch der rechtlichen Beziehungen gebildet hat, 
ist freilich eine Binsenweisheit. Weniger gemeinplätLig ist die Beobachtung, daß die 

jüngste Entwicklung des VolkeTTechlf" die im wesentlichen als Auseinandersetzung 
um die Vervollkommnung des Systems der individuellen und kollektiven Menschen­
rechte geführt wird, unmittelbar durch die technologische Entwicklung angestoßen 
und inhaltlich bestimmt wird. [eh spreche von der ihrerseits in rascher Veränderung 
begriffenen Rechtsrnasse, welche man als "Mensche[)rechte der drirten Generation « 
zu bezeichnen pOegt und für die Eibe Riede! mit guten Gründen die Kennzeichnung 
als »Menschcnreclue der dritten Dimension« vorschlägt.' 
Ein Merkmal dieser Rechte wie des Rechts auf elne Iebenswene Umwelt, des Rechts 
auf Entwicklung, des Rechts auf Frieden, des Rechts auf Teilhabe 3m gemeinsamen 
Menschheitserbe, des Rechts auf Selbstbestimmung, Partizipation und Kommuni­
katiOIl ist ihre programmhafte Unbestimmtheit , ihre Nichteignung für den unmit­

telbaren administrativen Vollzug. Auf die: Ebene innerstaarlichen Rechts übenragcl1 

würdc man sich derartige Rechte nur als Staatszielbestimmungen oder Gesetzge­
bungsauf1.riige, keinesfalls aber als unmittelbar einklagbare subjektive Berechtigun­
gen des Einulnen vorstt,lIcn können. rn diesem Sinne handelt es sich hier um 
.. werdendes Recht., dessen rechts- und allgemein-politische Dynamik, ja Brisanz, 
aber nicht unterschätzt werden sollte. In unserem Problem zusammenhang iSI 
bemerkenswert, daß der wissenschaftlich-technologische Fonschritt völkerrechtlich 

t Zu den Ite<hufrogen: G.JlcnockeJE. SChAA2~!W. H3uscr, A Jo.m Vcmu re Ag,""em~n' (or S",b. d 
Mimng, StuJies- 10 Tr:tn:m:tllonal LlW o( N:uunl Rcsources, Vol. s, 198 I. 

~ ßVrrlGE 6S, I , H; N.chwclsc b,·, [' . Ocnnmgcr, 0., R.ed" .u( mloTmauoncllc Sclb"bc;lImmung und 
tnnere Sichernw, KJ 1981. LI j . 218 . 

4 E. Riede!, Menschenrechte d« dn",·n Dimcn<lon. EuGRZ '98.9. 9 (r. 
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als ein universelles , menschheitliches Phänomen (und Problem) wahrgenommen 
und verarbeitet wjrd. Das gih von seinen Gefahren und Risiken ebenso wie von 
seinen Reichtums- und Machtentfaltungschancen . Dieses Bewußtsein hat schon 

1975 in der ~Dedaration on (he Use of Scientific :znd Techllological Progress in the 

Imeresrs of Peaee and for the ßenefit o( Mankind" der Vereinten Nationen 
Ausdruck gefunden~: 

.AII Sute! shall promote international co-operation tO ensurC that the resuhs of scienti(ic and 
tcchnological devclopment" are used In the interests of Sirengthening international peace and 
securiry. (reL"<!om and indcpendence, ~nd also for the purpose of ehe econornic and soci.11 
dcvelopmenl of pcoples and the rcalization of human righls ~l1d frcedoms in accordance with 
the Charter o( Ihe Unitcd Nations«. 

Die weltweite Erkennlnis, daß der technische FortSchrilt (der Waffensysteme) den 
zur Vernichtung einer beslimmten Anzahl von Menschen erforderlichen Aufwand 
an Zeit und Menschenkraft in der Geschichte stetig verringen hat6 und d3ß heute die 
tOtale Selbs!:lusrocrung der Menschheit auf dem Spiele steht, hat menschenrechtlich 
ihren Niederschlag in der Proklamierung eines Rechle$ auf Frieden gefunden. Am 

12 . November 1984 proklamierte die General Assembty der Vereinten Nationen 
"feierlich«, »that the peoples of our planet have a sacred fight tO peacc" und 
dementsprechend, .. thaI [he preservation of the right of peoples tO peace and [he 
promotion of its implementation conSlitute a f undamenral obligation of each 
Sute«.7 

Nicht nur die zerstörerischen Kräfte und Möglichkeiten der Technik beschäftigen 
die Phantasie der Völkerrechtsjuristen, sondern auch ihre Glück und Wohlfahn 

verheißenden. Diese positiven Seiten stchen als ungeschriebene Voraussetzung 
hinter der Konzeption eines Rechte! au[ EntwICklung, wie es in der UN-DecbratiOIl 
on the Right tO Development vom 4. Dezember 19S6s als Recht sowohl jedes 

Einzelnen als auch jedes Volkes (Art. I, 1.) vorgestellt wird: Don ist zwar, in 
ausdrücklicher Eri.nncrung an die beiden universellen Menschenrechtspakte der 
Vereinten Nationen vom t9. Dezember 1966, nur von den wirtschaftlichen, sozia­
len, kulturellen und pol irischen Dimensionen der Entwicklung die Rede, doch war 
und ist jedermann klar, daß deren Entfaltung nur auf der Basis einer hochentwickel­
ten und noch weiter zu entwickelnden wissenschaftlich-technischen Zivilisation 

möglich ist. 
Daran, daß die Fonschrine der Raumfanmechnik die Herausbildung einer extrater­

restrischen RechtSordnung erzwingen, die sich um »die geordnete und sichere 

Erschließung des Mondes~ - so der Mondvenrag von '979, An. I J (7)9 - ebenso 
kümmern muß wie um die ßeseirigung des Weltraum-Abfalls, ist hier nur zu 

erinnern. Die Bewältigung der Technik-Folgen auf unserem klein und eng geworde­
neo Planeten bietel rechtliche Probleme genug.'o Zu den umstrittensten gehören die 
rechtliche Bedeutung und Funktion des Prinzips des "Common HenLifge o[ Man­
kind. ", bei dessen Erwähnung der moderne Jurist weder an die Bhagavadgita noch 
an die Antigone des Sophokles oder an Leonardos Mona Lisa zu denken haI, 

S Gencm! Asscmbly ,<Solu'lOn 1184 (XXX) 01 '0 November '975· 
6 Dazu: H. Popuz. Phnomcnc du Mach" '986, S. 116. 
7 G enel"ll A.,cmbly r<.\oluuon 39/, \ of n November '98;. 
8 Gen,..,1 Asscmbly rcsoluuon 4,;,,8 01 4 De«mbcr '984. 
9 Tc", In: M. $chweuzer/'X'. Rudolf, r"CdCIISvolkcrrcch" J. Auf!. '985, Nr. 41,48, rr. Vgl. Riedd (Fn . 4), 

'17· 
'0 Vgl. don KaL,log Im Abschlußdokument de$ \Xr,ener KSZE-Folgctrdfcns VOm 'S . JanU01 ,,8,. Ab· 

schmu Zusarnmen"bcl( In den Bnf,ehen der Win>Ch,ft, der Wi,<stnsch,I, und der Technik sOWIe der 
Umwelt, Nr. 2;11., Tcx( In: EuGRZ ,,89, 85,901. 

" Vgl. dazu Ried..! (Fn. 4), , s rf. 

'49 
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'50 sondern an die A usbeucung des Meeresgrundes. Art. [)6 der UN-Seerechtsüberein­
kunft von [982" slaluien : ~ The Area and iLS resources are the common hcritage of 

mankind •. Hinter dem hier bc:.kundeten Menschheits-Pathos verbirgt sich die 

GerechtigkeiLS- und Solidaritätsforderung der Entwicklungsländer im Nord-Süd­
Dialog, die befürchten. wegen fehlenden Kapitals und fehlenden technischen Know­
now's von der Nutzung der Tiefsee-.Bodenschätze ausgeschlossen zu bleiben. An 
diesem our scheinbar etwas abgelegenen, weil auf dem Grunde des Ozeans angesie­
delten Beispiel wird deutlich, daß die technologische Entwickluog uns zwingt, die 

sozIalethischen Grundlagen unserer modernen Rcchtssystcme zu überdenken, Die 
Idee, daß die natürlichen Reichtiimer der Erde das »Common heritage of mankind« 
bilden oder, schärfer und konfliktträchtiger formuliere, daß im »Naturzustand« der 

Menschheit alle ein »Recht« auf alles haben, war eine der tragenden Säulen der 
klassischen Sozialphilosophie des 17./[8. Jahrhunderts. »Die Erde und alles, was in 
ihr ist,« sagt lohn Locke, »ist den Menschen wm Unterhalt und wm Genuß ihres 
Daseins gegeben. Alle Fruchte. die sie auf natürliche Weise hervorbringt. und a!le 
Tiere. die sie ernährt, gehören den Menschen gemeinsam, .. . und niemand hat über 
irgend etwas, so wie es sich in einem n;uürlichen Zustand befindet, ursprunglich ein 
privates Herrschaftsrecht. welches das der übrigen Menschen ausschlösse.« ') Und 
Rousseau sieht in der Eigentums- Behauptung (im doppelten Wortsinn) den eigentli­
chen Gründungsakt der bürgerlichen Gesellschah, d. h. der staatlichen RechLSord­

nung . 

• Dcr erste, dem es in den Sinn kam, ein Grundslück einzuhegen lind zu behaupten: .Das 
gehört mir<, und der Menschen fand, einfältig genug. ihm zu glauben, WH der eigenrliche 
Grunder der bürgerlichen Gesellsch.fl. Wieviel Verbrechen, Kriege. Mordl~len , Elend und 
Scheußlichkeic hiiClc der M~nn dem Menschengeschlechl erspar!, der die Pfähle her:\usgerissen, 
den Graben e,ngeebnel und seinen Milmenschen zugerufen hätte: ,Hutet euch, diesem 
Belrüger zu glauben! Ihr seid verloren. wenn Ihr vergeßl. daß die I'rüchle allen gehören und 
die Erde niemandem!,«" 

Die zweire tragende Säule nicht nur der Philosophie, sondern vor allem der Praxis 
der Aufklärung und des ihr folgenden technologischen Zeitalters bis heute ist die 

Überwindung des potentiellen Ur-Kommunismus durch das konkretisierende und 
individualisierende Eigentumsrecht und seine Legitimation durch individuelle Ar­
beitslelstung . Dies gilr von John Locke bis zum EigentumsschulZ sozialversiche­
rungsrechdieher Rechtsposi!ionen durch das Bundesverfassungsgericht.' I »1st auch 
das Wasser. das in der Quelle rinnt, aUen eigen, wer wollre in Zweifel srellen. daß 
das Wasser im Krug nur dem gehört. der es geschöpft hat? «'o Die mit dem 

modernen menschenrechclichen Common-Hericage-of-Mankind-Prinzip begrün­
detc Teilhabe-Forderung derjenigen Völker, die keinen Krug besitzen, erkennt die 
Eigentumslegitimation durch Arbeitsleistung nicht mehr, oder jedenfalls nicht mehr 
in uneingeschränktem Maße an. Hierfür darf man, freilich ein wenig spekulativ, eine 

doppelte, teils subjekrbezogene, teils objektbezogene Motivation vermuten. Die 

subjektbezogene löst den strengen Zureehnungszusarnmenhang zwischen individu­

eller Arbeitsleistung und technologisch potenziertem Arbeitsertrag. einer schier 
grenzenlos steigerbaren Arbeitsproduktivität auf. Die Effizienz der modernen 

" UN Doc. A/CONF. 6111 21. Unnt<:J Ne,"ons Convcn"on On th,· L~w of th~ S~a . '0 D.,,·mbcr 19&', vgl. 
Riede!, ,. l. O . 

'} J. Locke . Second Tr".,,~e 01 l,oven,mcnI, V, 16. 
'4 J.J. Raus,nu, Di'Murs ubn J"n Ursprung und die Grundlagen Jer Unglc.d,hCll unter Jen Mcn,ehcn, 

tJ. 
'j BV.,fGE 6,. '7', }oo. SI. R'pr. 
,6 J. Locke, Sccond Trc.ll"". V, ><)_ 
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Technik im jeweiligen Leistungswsammenhang kann weder einem (oder vielen) 

Einzelnen noch einem abgrenzbaren Kollektiv zugerechnet werden. Die objektbe­
zogene Motivation leugnet - mit welcher Begründung auch immer - die unbe­

grenzte Aneignungsfahigkeit der irdischcn Güter. In dieser letZten Hinsicht berührt 
sich übrigens clcr moderne Common-Hcritage-Gedanke wieder mit der Grund-{dee 
John Locke's, den man keinesfalls zum ideologischen Stammvater eines hemmungs­
losen, technikbasienen Ausbeutungskapitalismus zurechtstilisieren darf. Gott gab 

die Welt, s~gt er, den Fleißigen und Verständigen zum Gebrauch und zu Eigen­
tum, '7 aber nicht unbegrenzt. »So viel, als ein jeder zu irgendwelchem Voneil für 

sein Leben nutzen kann, bevor es verdirbt, darf er sich :LU seinem Eigen(um machen. 
Was darüber ist, ist mehr. als ihm zusteht, und gehört den anderen .«·8 Denen, die 

die Regenwälder Brasiliens oder die Edelhöher Afrikas schonungslos abholzen. 

soHte man die Lektüre (und Beberzigung) der Locke'sehen Eigentumsphilosophie 
ebenso zur Pflicht machen wie den Verbrauchern auf der nördlichen Halbkugel, die 
die Nutznießer dieses Raubbaus sind. 

lll. 

I. Zu den charakteristischen Antworten des Rechtssystems auf die Herausforde­
rungen der Technik und ihrer Risiken gehört die zunehmende Austauschbarkeit von 
subjektivem und objektivem Recht. Auf der einen Scitc fordert man die Ausdeh­
nung des Kreises der Rechtssubjekte auf Tiere, Pflanzen, Flüsse oder Landschaften 
oder andere Gegenstände der unbelebten Narur. "Should trees have standing? « 
fragte Chmtopher D. Stone 1974, und die Zahl derer, die mit Ja antworten, wiichsc. '9 

Der allgegenwärtigen Bedrohung der Natur durch die Technik glaubt man nur 
durch ihre umfassende Subjektiv ierung begegnen zu können . Auf der anderen Seite 
neigt man dort, wo die Zuerkennung von subjekliven Rechtsanspruchen zu unab­

sehbaren Kostenbelastungen für den Staat führen könnte, dazu, ein subjektives 
Grundrecht, wie z. B. ),das Recht auf Leben und Gesundheit«, mit einem objektiv­
rechtlichen Schutzmantel zu umkleiden. Der einzelne hat dann %-war nicht ohne 
weiteres ein einklagbares Recht auf unverseuchtcs Trinkwasser, wohl aber ist der 
Gesetzgeber von Verfassungs wegen objektivrechdich verpflichtet, ausreichende 

gesundheitsschützende Wasserrechlsnormen zu erlassen. Eine inhaltliche Objekti­
vierung ursprünglich rein individuell-subjektiver Grundrechtspositionen vollzieht 
sich auch als Folge der wissenschaftlichen sowie der technologisch-industriellen 
Arbeitsteilung. Dem Grundrecht der Wissenschaftsfreiheit, Are. S Abs . 3 GG, ent­
sprach die Vorstellung des über Tnhalt. Methode und äußere Bedingungen seiner 
Forschung vollkommen frei entscheidenden einzelnen Wissenschaftlers. Daß dieses 
Bild die Realität moderner ForsehungsLusammenhängc verfehlt, bedarf keiner 
Ausführung. Hcutc treten Rechte der kollegialen Mitbestimmung in gesetzlich oder 
institutionell geordneten Verfahren an die Stelle der autonomen Einzelemsehei­
dung. Es wäre jedoch ganz falsch, hierin nur einen Verlust 3.n aUlonomer Wissen-

'7 Derselbe, tb.ndor<, V, H. 
,S Derselbe. ebcndorl. V, }l. 

'9 Ch"Sloph.r D. Stonc, Umwelt vor GenchI. Di< Eigtnrechtc d,r Natur '987 (cngt '974); K. M. Mcyer. 
Ab.ch, Weg~ >.um Fntdcn mll der N>tur. 1984; P. S.bdinJj. L,mbachcr, Mm.eh und Natur: Her>u,lor' 
dcrung [ur die Rcchr.spolilik .• n: Mtns~hcngcrechl . RechlSpoljl!.cher Kongreß der SPD. E,,<o '986, 
Arb"LSm ... ro.lien. J< rotlSch und differenz,(n I~'''-t: H. Freiherr von lcrsncr Gib, es Eigenrechte der 
N .. ur" NVwZ 19S5, 988. Veme,nend: VG H"".bur/i. B. >I. 22.9. '988, NVwZ '988. '05S. 

IfI 
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schafts freiheit zu sehen. Die Mitbestimmung der an einem überindividueJlen For­

schungsprojekt beteiligten Wissenschaftler iSI nicht Fremdbestimmung, sondern 
autonome Ausübung ihrer Wissensehaftsfreiheit. Auf der Ebene des produktiven, 
gesellschafrsrechtlich gebundenen Eigentums, etwa in einer Aktiengesellschaft, 
spielt sich Entsprechendes ab. Moderne technische Leistungen sind nur durch den 
gebündelten, hoch arbeitsteiligen Einsatz einer Vielzahl von Kapicalbeilfägen und 
Arbeitsleistungen zu verwirklichen. Wenn sich der Einzelne mit seinem Beitrag dem 
gemeinsamen Ziel und Plan unterordner, so muß man auch dies nicht als herero­

norne, sondern als autonome Rechtsausühung verstehen. Entscheidende Bedeutung 
kommt dann allerdings der rechtlichen Absicherung seiner verfahrensmäßigen 
Stellung und der mit ihr gegebenen Mitwirkungschancen zu. iO 

2. Wenden wir uns nunmehr der Frage zu, welche Rechtsenrwicklungen auf der 
Ebene des innerstaatlichen deutschen Reches als unmittelbare Folge technologischer 
Veränderungen zu beobachten sind, so müssen wir zwei Linien unrerscheiden. Die 
erste zeichnet die Herausbildung neuer, bisher nicht bekannter, inhaltlich bisher so 
nicht existierender Rechte n:och. Die zweite betrifft die Fortentwicklung der be­

kannten Rechtsdogmarik, insbesondere der Grundrechte; auch hier ergeben sich im 
einzelnen zum Teil neue Rechtsansprüche aus alten, wohlbekannten Grundrech­
ten. 
Bei der Betrachtung der Rechte der ersten K.Hcgorie ist man versucht, sie danach zu 

klassifizieren, ob sie Ausdruck eines optimistischen oder aber pessimistischen 
Technikbewußtseins sind. Oder weniger gefühlsbetont: Wir können Rechte als 
Folgen erweitener Naturbeherrschung durch die Technik von solchen Rechten 
unterscheiden, die vor allem der Sicherung gegen die Gefahren der Technik dienen. 
Zu der ersren Gruppe, zu der international das Recht 3uf das gemeinsame Mensch­
heitserbe zählt, ist das Recht auf die sogenannte Grundversorgung durch den 
öffendichrechdichen Rundfunk in Deutschland zu 2.ählen. Dieses ist ~war als Recht 

der öffendichreehtlichen Rundfunkanstalten auf ungeschmälerte Aufgabenwahr­
nehmung gegenüber der privatrundfunkrechclichen Konkurrenz. entwickelt wor­
den." Dahinter steht jedoch der auf das Sozialstaarsprinzip gegründete Anspruch 
des Einzelnen auf Teilhabe an einem Minimum kultureller Leistungen. Auch die 
moderne Konzeption des Rechtes auf Bildung und auf Ausbildung, welche jedem 
Bildungswilligen grundsätzlich den ZugMlg zu der besten ihm möglichen Ausbil­

dung eröffnet, ist hier zU erwähnen. 
Weitaus zahlreicher sind die schon anerkannten oder nur postulierten Rechte. 
welche Schutz gegen die negativen Möglichkeiten moderner Technik gewähren 
sollen." Das beginnt mit dcr Wiederentdeckung des Grundrechts oder sogar 
Menschenrechts auf Sicherheit,') fühn über das Grundrecht auf eine lebenswerte 

Umwelt,"" über das Recht auf Freiheit von Furcht vor technischen Gefahren'l sowie 

vor staatlicher Überwachungi6 bis zu dem daran anknüpfenden Grundrecht auf 

>0 Zur (Grundrccht<- )Fr .. ihell durch und m Mitbestimmung vgl. AK-GG-Dcnnmgf1'. vor Art. I Rdnr. J S f. 
Don .uch N>ehw<1S .b",. M~lnung"". 

>! BV<rfGE 7), 118, J p. 
11 Das Wird besonders dCUllich an dn .Erkl'rung der Rechte künlug~r Genc",tlon<n«, welche P. S.ladin 

und C. A. Zenge, formuliert h,ben. Ygl. dieselben. Re"<:h.c künltlger Gcnerwoncn, BxsdIFranklun!M. 
198B. S. 461. Don auch, S. 67fl.. zum Common Hcnllge 01 M.\nk,nd·An'<"2. 

1; G. Robb.", Sicherlt<"l' als M<n;chonrodH, 1987; J. I"'n,te, DlS Grundrech •. \ul Siehe,heu. Zu don 
SChUlZpflich,en des I re.ihouhchen Vcrf."sungsSlJ"CS, 198). 

'4 NachweISe z um SUnd der DiskUSSIOn (bIS 198)) .n: Sla~'szlelb<.sl1mmungen!Ge,.,zgebu(lgsoul,,"gC. 
Bcrtch. der 5.1chvfrst'ndigenkomm,s"on. h"g. v. BMin des Innem, BMin der Jusm. '98). Rdnr. 

1)'-140. 
'5 H.Holm~nn. RcchlSlrlgCn der a'omarm Enl<orgung, '9&', )08t 
,6 Vgl. Denntnger. VerfAssung"n:lLe und Schu.~ der Vcdossung, VVOStRL Hd, 37. '979, 26H. 

https://doi.org/10.5771/0023-4834-1989-2-147 - Generiert durch IP 47.128.23.142, am 29.04.2026, 06:32:02. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771%2F0023-4834-1989-2-147


informationelle Selbstbestimmung und w dem Recht eines Menschen auf Kenntnis 
seiner biologischen Abstammung als Schutz gegen Experimente mit heterologer in 
vitro-Fertilisation." Es kann nicht verwundern, daß ein erheblicher Teil dieser 
Rechte, wie das Recht auf Freiheit von Furcht, die informationelle Selbstbestim­

mung ~Js Ausdruck des allgemeinen Persönlichkeitsrechcs's oder auch die Begren­
zung der humangenetischen Experimente rechtsdogmacisch unmittelbar am Men­
schenwürdes:Hz des Art. 1 Abs. I Grundgesetz festgemacht werden müssen. Denn 
der Zugriff der Technik erfolgt in diesen Fällen unmittelbar auf die Identität der 
menschlichen Person. Bei der anonymen hecerologen Befruchtung soll dem entste­

henden Lebewesen ein Teil seiner biologischen Identität gewissermaßen unterschla­

gen werden. Bei der vom Individuum nichr mehr koncroUierten oder kontrollierba­

ren Fremdverfügung über persönliche Daten wird die Herausbildung der sozialen 
Identität des Menschen partiell oder gänzlich zerscörr. In beiden Eillen ist das 
Individuum nur noch Objekt, nicht aber Subjekt seiner Um- und Mitweltbezie­
hungen. Die unvermeidliche unmittelbare Rückführung der Rechtsposition des 
Einzelnen auf den Menschenwürdcsat2. bedeutet freilich zugleich, daß die rechtliche 
Diskussion da.rüber nicht ohne Rückgriff auf philosophisch anthropologische Prä­
missen und mithin nicht ideologiefrei geführt werden kann. Es ist aber jedenfalls 
menschlicher, diese Auseinandersetzung zu leisten als sich blindlings allen techni­
schen Maehb~rkeitcn auszuliefern. 

). Die zweite der vorhin angedeuteten Rechtsenrwicklungen verläuft weniger spek­
takulär, weil sie jedenfalls terminologisch darauf ven.ichtet, neue Rechte zu präsen­
tieren, sondern vielmehr Inhalt und Funktion bestehender Rechte umbildet . Sie 
setzt sich aus einer Vielzahl oft nur richlcrrechtlich entwickelter Rechrsänderungcn 
2.usammen; und es ist nicht ganz einfach, deren gemeinsamen Nenner begrifflich 

präzise zu bestimmen. Jeh möchte dies dennoch versuchen. indem ich sechs 

Beispiele zur Diskussion stelle: 
a) Dem ldcalbi!d rechtsstaatlicher Bestimmtheit von Eingriffsgesetzen entspräche 

es, wenn die Sphäre des Bürgers und die Ingerenzmöglichkeir des Staates durch 
feste, möglichst zahlen mäßig bestimmte Werte voneinander geschieden wären.'9 
Der Bürger wüßte dann, worauf er sich einzurichten hat, die Handlungen des 

Staates wären für ihn kalkulierbar. Für das Recht der technischen Sicherheit ist 
dieses Modell überholt. Die sich rasch verändernden technischen Risiken und 
Gefahren und die noch rascher voranschreitende Erkenntnis derselben,Jo die keines­
wegs immer von ebenso raschen Fortschneten in der entsprechenden Schutz- und 
Vorsorgetechnik begleitet ist, haben die Rechtsprechung des Bundesverfassungsge­
richts veranlaßt, dem Gesetzgeber nicht mehr die Sratuierung fester Grenzwerte, 
sondern nur noch die Beachtung des Grundsatzes bestmöglicher Gefahrenabwehr 

und Risikovorsorge aufzugebenY Dem genügt der Gesetzgeber, wenn er beispiels-

'7 Vgl. H. B. Schkgd (Hrsg.), Gentechnolog,. und In-vltro-Fertilisa"on, Kolloqumm der Abdem« d.r 
WiHtnsch~hen ~u GÖlungen, lJ . JmUaT ,,87, '9S8 . Dort vor allem die Be""ge von C.S"rck und 
G. P>l~Lg; ferner A. Estr, Genl""hnologle und Ro.><:ht: Dcr Mensch .Is Objekt von Forschung und 
Technik, ,no Menschrng .. echt (Fn. 19), '986, H If. Zum Grundrecht lUl KenntnIS der clg.nen 
Absl.unmung ncu."ens: BV,nG, Une,l vom j I. I. '989, JZ '989, ))1 m. Anm. v. C.S"rck. 

18 So deutlich BVenGE 6\. '.4 I: Art. lAbs. I GG on VerbIndung mn An. I Ab<. , GG. Zum allgt meu)en 
Pcr>önlichkeotsrcchl An. > Ab.<. , GG vgl. bts. v. M>ngoJdtlKI.,nJStarck. GG, J. Aull. '98), Ar! . >. 
RUnr. 64 H., ncut-stenS ßVcrfG , U. \'. ) 1. I. '989, JZ '989, )6. 

'9 Zum . Nicdcrg,ng . des rtchtsSI.adichen Rech .. ",chcrhells-Idc.ls Insgesamt vgl. E. Dennonger, Du 
Präventlons-Stalt, KJ 1988. I. 

)0 Die lurlSllSche und naturwIssenschaftliche DISkUSSIon uber ·.Gr<'n,werte. gibt davon ZcUgfllS. VgL nur 
G. Winter (Hrsg.). Grcn~wcrtC, 1986 (Umwchrecholiche Studien ßo.nd I, Img. von BAlU,/R~hb",d<'r/ 
Winter); F. NickJi,ch (Hr<g.), P6i"cnllon Im Umwchr~ht. Risikovorsorge, Gr""zwe"t, Haftung, 1988. 

}I BVrrfGE 49, 8,), IJ9 (K.lkar); I}, JO, 58 (Mülhclm-Kiirlich). 

]5] 
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1$4 weise im Alomrecht dem Anlagenbetreiber vorschreibt, daß cr die -nach dem Stand 
von Wissenschaft und Technik« erforderliche Risikovorsorge zu treffen habe (§ 7 
Abs.:1 AtomG). Enrsprechend wird bei der Begrenzung von Lärm- oder SchadstOH­
immissionen verfahre".}' Dieses sogenannte Prinzip eines "dynamischen Grund­
rechtsschutZes«)) hat einen Vorreil. aber mehrere Nachteile. Der - theoretische -

Vorteil für den Bürger liegt in der Zusicherung optimalen Grundrechtsschutzes; die 
Nachteile liegen in der Enlmachrung der Legislative und in einern schwer komrol­
lierbaren Machtzuwachs für die Exekutive. ferner in der permanenten Umstritlen­
heit der tatsächlich praktizienen Grenzwerre. was zu langwierigen und uferlosen 

Prozessen führt. An die Stelle klarer demokraTisch legitimierrer, sachlich eindeutiger 
EntScheidungen tritt ein undurchsichtiges Geflecht aus sachverständiger Beratung, 
interessengebundener EinOußnahme und administrativem Politikersatz. Die Theo­
rie (des BundesverfassungsgerichtS) ist löblich, gibt sie doch dem Gesetzgeber sogar 
auf, seine Gesetze je nach besserer wissenschaftlicher Einsicht »nachzubessern«, 

doch die Praxis ist kümmerlich; sie hinkt niehr nur den jeweils einschlägigen 
K<ltastrophen (von der Nordseeverseuchung bis zum Ozonloch) hinterher, sondern 

sie tut dies auch noch im Schneckentempo internationaler Harmonisierungskonfe­
renzen. 
b) Dem Idealbild rcehtsstaadicher Ordnungsverwaltung entSpricht die sogenannte 
gebundene Erlaubnis. Der Bürger soll einen Rechtsanspruch auf die Erteilung der 

Verwaltungsgenehmigung haben. wenn er die gesetzlich möglichst genau umschrie­
benen Voraussetzungen der Gcnehmigungserteilung erfüllt. Denn der Staat will die 
Aktivität des Bürgers. z . B. die Ausübung eines Gewerbes, ja nicht verbicten, 

sondern nur im [nteresse des Gemeinwohls präventiv kontrollieren. Auch dieses 
Prinzip fällt im Bereich besonders gefährlicher Technologien dahin. Die Verwaltung 
nimmt cin nicht näher definiertes Versagungsennessen in Anspruch. also die 

Kompeten~, die erforderliche Erlaubnis zu versagen, obwohl der Bürger alle von 
Gesetzes wegen gefordcrren Bedingungen erfüllt hat. H An die Stelle einer dem Staal 

gegenüber zweifelsfrei durchsetzbaren Grundrechtsausübung Irit( eine Risiko- und 
Chancengemeinschaft zwischen Bürger und Staat nach Maßgabe eines mit vielen 
Ungewißheitcn behafteten Risikokalkiils. 
c) Führen die Bedingungen moderner Technik im Wirtschaftsrecht vor allem z.u 
Unschärfen der Rechtsinhalte und zu Unsicherheiten der Rechtsanwendung, so 
bewirken sie in anderen Reehtsgebicten, erwa im Polizei- oder Umweltrecht, eine 
Aunösung der Subjektkatcgorie. Dem rechtsstaatlichen Ideal des Polizeirechts 

entspricht es, daß polizeiliche Maßnahmen nur gegen den Störer gerichtet werden 
können, d. h. nur gegen denjenigen, der selbst eine politische Gefahr verursacht 
hacH Infolge der technischen Entwicklung wird dieser Grundsatz in zweierlei 
Hinsichr relativiert : Zum einen wird die individuelle Zurechnung einer polizeilichen 
Gefahrenverursachung dort fragwürdig, wo 'l..ahllose Einzelne in nicht meßbaren 
Einzelbeiträgen zur Entstehung einer Gefahrenlage zusammenwirken (Luftver­

schmutzung, Waldsterben, Grundwasser- und Bodenverseuchung). Zum anderen 
sind mehrere moderne polizeiliche Übcrwachungs- und Erforschungstechniken 
(Videoüberwachung, elektronische Dateien oder Rasterfahndung) von ihrer Tech­

nik her so angelegt, daß sie Unbeteiligte ebenso wie Beteiligte oder nur potentiell 

)1 Vgl. etwa § 7' WHG: ,allgemein an.rb"n,< Regeln der Technik. und menger ,Sund der Tc(hnik . oJs 
Mads,~bc. Zur L:irmabwehr vgl. BVcriGE [6. \4, 78 H. (Flugl3rmbebmpfung). 

H BVcrfGE 49, 8,. '37: ,.Nochb""erung'pnid". des Ge<elzgebers: BVcrfGE \6, \4. 79· 
H E.cmplarosch ,m Atomrcchl. Vgl. (mn uhlretchen N.chw.) ßVcrlGE 49. 89. '4411. 
J! Vgl. ,"'tl VIeler: DrewslW.ckelVogeil M311ens. Gd;o}"enlbwchr, 9. Aun. '986. '9011.. v. GÖI2, Allge­

meines l'ohu,- und OrdnungsrechI. 9. Auf]. "SS. Rdnr. ,8S (f. 
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Beteiligte erfassen. Das heißt, polizeiliches Handeln richte! sich notwendig nicht 
mehr nur gegen den oder die Störer, sondern auch gegen völlig .harmlose. BürgerY 
Im Umwe!trechl tritt a.n die Stclle der liberal-rcclmstaatlichen .Störennehrheit« 
eine Solidarhaftung aller Benutzer in Gestalt einer Gefährdungshaftung (z. B. im 
Wasserrechl). )7 

d) Dieser Ausweitung des Kreises der Pflichtsub;ekte entspricht u. U. eine solche 
des Kreises der Begünstigten. Nach dem Vorbild Jer Entwicklung im Baurecht hat 
das Bundesverwaltungsgericht jüngst den Naehbarschutz auch im Wasserrecht 
anerkannLlS Wahrend die Gerichte hier und anderswo unendlich mühsam versu­

chen, durch eine Vielzahl einzelner zweipoliger (StaatlBürger) Entscheidungsver­

fahren eine Are flächendeckender patchwork-Gerechtigkeit zusammenzubasteln, 

würden die technischen Bedingungen, etwa für eine gemeinverträgliche Abwasser­
einleitung, ein viclpoligcs Zuteilungs- und Haftungsübernahmeverf2hren erfordern, 
:m dem sämtliche Beteiligten mitzuwirken hälten, 
e) Damie begegnen wir erneut der Interdependenz von Rechtsinhah und Verfah· 

rensgestaltung zur Rechtsdurchsetzung. Diese dem Juristen seit dem römischen 
Aktionensystem an sich vertraute Erscheinung erfährt durch die technologische 
Entwicklung eine ch~rakteristische Ausprägung. Während nach dem ldealbiJd 
rechtsstaadichen Verfahrensrechts ein inhaltlich definiertes Recht je nach der TatSa­
chenlage lind ihrer Beweisbarkeit entweder ganz oder teilweise zuerkannt wird oder 
nicht, wird bei komplizierten technikreehtlichen Sachverhalten der Rechtsinhah 
selbst nach Maßgabe des FOrt~angs des Verfahrens ver:indert. Dabei kommt dem 
Faktor Zeit ein um so größeres Gewicht zu, je stärker er auch die technische 
Entwicklung auf dem betreffenden Gebiet und damit die technische Obsoleszenz 
beherrscht. Ein Beispiel aus dem Arzneimitlelrecht mag dies illustrieren :J9 Obwohl 

der Gesetzgeber bindend vorschreibt, daß die Gesundheitsbehörde die Entschei­

dung über die Zulassung eines neuen Arzneimittels zum Markt innerhalb von vier. 

äußemenfaJls sieben Monaten zu treffen hat, führt die Kompliziertheir der toxiko­
logischen und pharmakologischen Prüfungen durch das Gesundheitsamt dazu, daß 

die Anrragsteller mehrere Jahre auf den Zulassungsbescheid wareen müssen. Der 
Zeitverlust entwertet nicht nur einen evtl. gleichzeitig beantragten Patentschutz, 
sondern weitgehend auch den nach Dutzenden von Millionen Mark zählenden 
Investitionsaufwand für die Entwicklung des neuen Präparates. Selbst wenn man 
einräumt, daß die gerroffenen Fristregelungen nicht nur als objektives Recht für die 
Behörde verbindlich sind, sondern auch Grundlage für subjekrive Klageansprüche 
der Arzneiminelhersteller sein können. so ist doch nicht ohne weiteres zu sehen, 
wie sie rasch zu ihrem Recht kommen können. Denn auch das Gericht könnte seine 

Emscheidung nicht treffen. ohne sich zuvor »sachkundig« gemacht zu haben. Und 
dies eben dauert offenbar Jahre. Der Rechtsstaat Stößt hier an technologische 
GrenLcn seiner Verwirklichung. 
f) Dieses und andere Beispiele belegen die Richtigkeit der Feststellung der Verfas­
sungsrichter Simon und Heußner, daß nur durch eine geeignete Gestaltung des 
Verfahrensrechts verhindert werden kann, daß der Bereich zwischen Recht und 

}6 Vgl. M.IV1Ie'ellH. ·lcg.mcycr/ j. vahlc, Handbuch des O •• enschu.>.c, (ur Sichcrhclt.sbehbrden, .,86, zu 
den Teclmikon: S. ll6 H., H6 Ir.; zur rechtlichen ZuJ:isSlgkclt: S. '49 H. Ferner: U. K.u&, Ocr ,u'pcn­
diene Datenschulz bel Pohul und Gehelmdiens •• n. '959. 

,7 Beup.d: § H WHG. 
JS BVerwGE 78, 40 mit Verw"lsung aul BVc~CE p. IH. "9{f. St. Rspr. (Baurecht). 
39 S. § '7 Ab •. , AMG, gcmiiß EG-Riclulinle 6l/6l EWG. Ar!. 7, v .• 6. I. 1961. Vgl. dnu E. D,'nnonger, 

IRr .RechtSSta.t. Im (AnLl.~,-)St.u, Ph,rm. tnd. p (1,89), '49 Ir. 
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1;6 Technik zu einem juristischen Niemandsland wird .40 Dabei sind die Verfahren so 
anzulegen, daß die einander widerstreitenden Interessen der BetroHenen, die Be­
l<lnge des Gemeinwohls und die technologisch geforderte Sachrichtigke;t zu einem 
vernünftigen Ausgleich gebracht werden können . Was hierzu im einzelnen erforder­
lich iSI, bedarf erst noch der ErforschungY Bei alledem wäre es jedoch falsch, die 

oplimale Verwirklichung von Verfahrensgerechtigkeic allein schon für eine ausrei­
chende Bedingung einer auch in der Sache selbst richtigen Entscheidung 7.U halten . 
Ware dies anders, so könnte man sich den schwierigen Prozeß einer politischen 
demokratischen Entscheidungsfindung ersparen und sich mit einem Zusammenwir­
ken wissensdufrlich-Iechnischer Sachverständiger mit unabhängigen Richtern be­
gnügen .4t Fragt m:m nun, nach welchen milteriellen Kriterien die Gerichte technik­
rechtliche Kollisionslagen entscheiden, so srößt man letztlich immer wieder auf den 
Grundsatz der Verhältnismäßigkei(. Er tritt allerdings vielfach auch in der Verklei­
dung scheinbar subjektbewgener Kategorien wie Zumutbarkeil, Rücksichtnahme­
gebot, Schwere und Unenräglichkeit eines Eingriffs auf. In Wahrheit handelt es sich 
dabei um richterliche Vcrlegenheirsformeln, welche den Versuch einer objektiver 
Maßstabsfindung mit Hilfe appcJariver, das subjektive rcclusgcfühl ~nsprechender 
Kategorien wagen. Die Inkommcnsurabilitä[ zwischen der Präzision der Zahlen­
sprache des Naturwissenschaftlers und Technikers und der bewertenden Sprache 
des »GcrechtigkeitsküJlstlers« (des Juristen) wird nirgends deutlicher als hier.') 
4. Was also ist das Neue an den neuen Rechten irn technologischen Zeitalter) 
Vielleicht die Einsicht, daß die uralten Schwierigkeiten der Menschheit mit der 
Gerechtigkeitauch durch den wissenschaftlich-technischen Fortschritt nicht gelÖSt 
werden. Erwächst daraus das Bewußtsein, sich ihnen immer wieder verantwonlich 

stellen zu müssen , so ist das schon viel. 

40 BV~rfGE }). }o. 76 (Ab",. VOlum) . Der Jubila r, dem di""e Zeil~n gewldmel '10.1. h3! die .Pr07.edurali ­
.. erung .. vOn Rc<:ht fruhzclug und w'Merholt thema.IISten . Vgl. nur R. Wicthöhcr, M.,en.liz.(Oon and 
Pro,cdur:Jliz3I1on In Mod.rn L . .... . ( '981), V('I"O(f. 'no G. Tcubncr (Hrs~ .). Dilemmas 01 La .... m the 
Welb", Sl1le (l9~6). H J 11. 

~l Dazu demo'd m : E. Denn'nger, Rechtliche Gren.en der Mitwtrkun~ luß.""."tlicber Einrlch,ungen bet 
suat.lichen NonmC!zun~.s- und Kontrollvufahrtn, bes. J. T~il. 1[. 4. 

~ 1 In di~se Jti,h,ung tcndieren Vorsch!~gf \VIe der Von H .-1. rap ,er, Ocr Vorbehalt des Geselz"" und Sf.lner 
Grenzen, m : Go'zIKlem/ St.n:k (Hrsg.). Die olfentli.:he Verw~ltung ZWISchen Ge<etzgebung und 
nch,crl.ichcr Kon'rolle. 1985. )6 (I. 661. 

H Dl>.u E. D.nnlng~r. Wi"cnsch3ftlich 'lechnlScher SacJw~rst;rnd und ".a~tlichc T,"("hnolog,e"cu~rung 
durcb Recht, In: Fc,,'chrilt {ur J. H~bermlS. '989. 
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